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Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan „In der Breite, 2. Änderung“ sind folgende 
Begründungen des Bebauungsplans „In der Breite“: 
 
Anlage 1 Begründung Bebauungsplan „In der Breite, 1. Änderung“  

(rechtskräftig seit 04.12.2020) 
 

Anlage 2 Begründung Bebauungsplan „In der Breite“  
(rechtskräftig seit 20.09.1996) 
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1. Angaben zur Stadt 
 Die Stadt Meßstetten liegt im Zollernalbkreis, etwa 3 km südwestlich der Stadt Albstadt. 

Meßstetten besteht aus dem Stadtteilen Hartheim, Heinstetten, Hossingen, Oberdigisheim, 
Tieringen, Unterdigisheim und dem Hauptort Meßstetten. Die Einwohnerzahl beträgt insge-
samt rund 11.400 Einwohner (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 
2/2023).  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Norden des Ortsteils Oberdigisheim, di-
rekt an der Kreisstraße K7146. 

 
2. Ziel und Zweck der Planung  

Im Zuge der Vorbereitung der Erschließungsmaßnahme des letzten Bauabschnitts und der 
finalen Festlegung der Höhenlage der Straße soll die Festsetzung zu den Erdgeschoß-
Fußbodenhöhen geändert werden. Die Erdgeschoss-Fußbodenhöhe (EFH) der Hauptge-
bäude ist auf die im Plan eingetragenen Höhe, bezogen auf Höhe über Normalnull (ü. NHN-
Normalhöhen), festgelegt. Abweichungen von +/- 50 cm sind dabei als Ausnahmen zuläs-
sig. Durch den Zusatz, dass diese Abweichungen „als Ausnahme“ zulässig sind, erfordert 
es bei der kleinsten Abweichung von der festgesetzten EFH eine Ausnahmegenehmigung 
und das (schnellere) Kenntnisgabeverfahren zur Freigabe des Bauvorhabens scheidet aus. 
 
Da die regelmäßige Abweichung von bis zu 50 cm von der festgesetzten Erdgeschoß-Fuß-
bodenhöhe (EFH) städtebaulich vertretbar ist, wird die Festsetzung zur Höhenlage der bau-
lichen Anlagen unter Punkt 1.4 geändert und die Ausnahmeregelung für die Abweichung 
von +/- 50 cm gestrichen. 
In diesem Zuge wurden die Festsetzungen des Bebauungsplans und der dazugehörigen 
Örtlichen Bauvorschriften nochmals überprüft und redaktionell korrigiert ohne deren inhalt-
liche Bedeutung zu verändern. 
 

3. Verfahren 
Der Bebauungsplan wird gemäß § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren aufgestellt. Die 
Grundzüge der Planung werden durch die Änderung der Festsetzung der Höhenlage der 
baulichen Anlagen sowie die redaktionellen Klarstellungen der Festsetzungen nicht berührt. 
 
Die Voraussetzungen des § 13 (1) BauGB sind erfüllt, da keine Vorhaben festgesetzt wer-
den, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, es 
keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7b BauGB genannten 
Schutzgüter gibt und es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 S. 1 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.  
Eine Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB ist nicht erforderlich und von der Erstellung eines 
Umweltberichts nach § 2a BauGB wird abgesehen. 
 
Es wird auf die Ausführungen der Begründungen des ursprünglichen Bebauungsplans „In 
der Breite“ (rechtkräftig seit 20.09.1996) und dessen 1. Änderung (rechtskräftig seit 
04.12.2020) hingewiesen. Diese behalten weiterhin Gültigkeit und sind ergänzend heran-
zuziehen, soweit sie nicht durch die Begründung der vorliegenden 2. Änderung berührt wer-
den. 
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4. Angaben zum Plangebiet 
 
4.1 Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Das Plangebiet befindet sich am nördlichen Ortsrand von Oberdigisheim, zwischen der 
Landesstraße L440 (Lochenstraße) und der Kreisstraße K7146. 
 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 1945, 1945/1, 1945/2, 1945/3, 
1945/4, 1945/5, 1945/6, 1945/7, 1945/8, 1945/9, 1945/10, 1945/11, 1945/12, 1945/13, 
1945/14, 1945/15, 1945/16, 1945/17, 1945/18, 1945/19, 1945/20, 1945/21, 1945/22, 
1945/23, 1945/24, 1945/25, 1945/26, 1945/27, 1945/28, 1945/29, 1945/30, 1945/31, 
1945/32, 1945/33, 1945/34, 1945/35, 1945/36, 1945/37, 1945/38, 1945/39, 1945/40, 
1945/41, 1945/42, 1945/43, 1945/44, 1945/45, 1945/46, 1945/47, 1945/48 sowie 2100 
(L440; teilweise) und 1827 (K7146; teilweise). 
Die Größe des Plangebiets beträgt in dieser Abgrenzung ca. 3,79 ha. 
 
Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt abgegrenzt: 

 
Geltungsbereich Bebauungsplan „In der Breite, 2. Änderung“ 
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4.2 Örtliche Rahmenbedingungen 
Das Plangebiet schließt im Westen direkt an die Landesstraße L440 an. Die östliche und 
südliche Begrenzung bildet die Kreisstraße K7146. Im Norden liegen bewirtschaftete Acker-
flächen. Das Wohngebiet ist bereits durch die Straße „Riedwiesen“, die Michelfelder Straße 
und den Hirtenweg erschlossen und teilweise bebaut. Im Westen befindet sich ein Lärm-
schutzwall, der mit Bäumen bestanden ist. Das Gelände steigt von Westen nach Osten an. 

 
5. Umweltverträglichkeit 

Gemäß § 13 (3) BauGB wird von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und von der 
Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB abgesehen. Naturschutzrechtliche Aus-
gleichsmaßnahmen gemäß § 1a (3) BauGB und eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung sind 
nicht erforderlich.  
Gegenüber den ursprünglichen Festsetzungen des Bebauungsplans „In der Breite“ ist nicht 
mit veränderten Auswirkungen auf die Belange des Artenschutzes zu rechnen. Demnach 
darf jederzeit ohne baurechtliche Einschränkungen, unter Einhaltung der artenschutzrecht-
lichen Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG mit der Erschließung und der Vorberei-
tung von Bautätigkeiten begonnen werden. 

 
6. Änderung / Klarstellung der planungsrechtlichen Festsetzungen  

 
6.1 Höhenlage der baulichen Anlagen / Erdgeschoß-Fußbodenhöhe 

Da eine regelmäßige Abweichung von bis zu 50 cm von der festgesetzten Erdgeschoß-
Fußbodenhöhe (EFH) städtebaulich vertretbar ist, wird das Erfordernis der Ausnahme für 
Abweichungen von bis zu +/- 50 m gestrichen. 
 
Darüber hinaus werden auf Grundlage der vorliegenden Ausführungsplanung des 2. Bau-
abschnitts und der bereits realisierten Bauvorhaben für alle Grundstücke, deren Höhenlage 
im Plan bisher nicht festgesetzt waren, die Erdgeschoß-Fußbodenhöhe (EFH) bestimmt 
und festgelegt. Damit entfällt die Festsetzung der EFH in Bezug auf die Höhe der Straßen-
achse. 
 

6.2 Nebenanlagen / Werbeanlagen 
Die Festsetzung, dass Werbeanlagen wegen der Beeinträchtigung des Schutzzwecks nach 
§ 16 LBO auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nicht zugelassen werden, wird 
aus den Örtlichen Bauvorschriften (11. „Werbeanlagen“ (§ 74 (1) 2 LBO)) gestrichen und 
im Bebauungsplan unter Punkt 1.10 „Nebenanlagen“ gemäß § 9 (1) 4 BauGB und §§ 14 
i.V.m. 23 (5) BauNVO festgesetzt. 
 
Werbeanlagen (hier: Anschlagtafeln in unmittelbarer Nähe zu einer im Baugebiet zulässi-
gen Nutzung) sind planungsrechtlich als Nebenanlagen zu bewerten. Die Zulässigkeit die-
ser Anlagen richtet sich nach § 14 BauNVO. Um die Sicherheit und Leichtigkeit des öffent-
lichen Verkehrs durch die Errichtung von Werbeanlagen nicht zu gefährden, wurde der 
Standort für freistehende Werbeanlagen auf die überbaubaren Grundstücksflächen (inner-
halb der Baugrenze) beschränkt. 
 

6.3 Flächen zur Herstellung des Straßenkörpers / Duldungspflichten 
Zur Herstellung der Verkehrsflächen werden Aufschüttungen und Abgrabungen auf den 
angrenzenden Grundstücken notwendig. Die sonstige Nutzung der Böschungen bleibt dem 
Eigentümer unbenommen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Herstellung des Straßenkörpers sowie Straßenleuch-
ten und Verkehrszeichen in den an öffentlichen Verkehrsflächen angrenzenden Grund-
stücksflächen entsprechende unterirdische Bauwerke (Fundamente) notwendig werden. 
Für diese unterirdische Befestigungen wird ein Bereich von ca. 15 cm Breite und ca. 30 cm 
Tiefe in Anspruch genommen. 
 



 „In der Breite, 2. Änderung“ Begründung  Seite 5/30 
 1. Bebauungsplan   23.02.2024 
 2. Örtliche Bauvorschriften   
 Stadt Meßstetten, Gemarkung Oberdigisheim, Zollernalbkreis 2-1735 
 
 

■   K Ü N S T E R      S T A D T P L A N U N G   © 

Für die Festsetzung von Duldungspflichten fehlt es planungsrechtlich an einer Rechts-
grundlage, da § 9 BauGB abschließend formuliert ist. Daher werden diese aus der Festset-
zung unter Punkt 1.16 „Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen, soweit sie zur Her-
stellung des Straßenkörpers erforderlich sind“ gestrichen.  
Der Hinweis auf die Duldung von erforderlichen Böschungen auf angrenzenden Grundstü-
cken wird in den besonderen Hinweisen unter Punkt 3.2 „Duldung von Randbefestigungen 
und technischen Einrichtungen“ ergänzt.  
 
Aus städtebaulicher Sicht kann auf die Duldungspflichten im Bebauungsplan verzichtet wer-
den, da solche Pflichten bereits per Gesetz (bspw. § 126 BauGB „Pflichten des Eigentü-
mers“, § 12 NAV „Grundstücksbenutzung“ etc.) rechtlich geregelt sind oder durch vertragli-
che Vereinbarungen (bspw. Kaufvertrag etc.) bzw. öffentlich-rechtliche Verpflichtungen 
(bspw. Baulast etc.) festgelegt werden können. 
 

7. Änderung / Klarstellung der Örtliche Bauvorschriften 
 

7.1 Leitungen / Beleuchtungen / Masten 
Auch nach § 74 LBO fehlt es an einer Rechtsgrundlage für die Festsetzung von Duldungs-
pflichten für Leitungen, Kabelverteilungsschränke und Masten für die Ortsbeleuchtung. 
Diese werden aus der Festsetzung unter Punkt 9. „Leitungen / Beleuchtung / Masten“ ge-
strichen und in den besonderen Hinweisen unter Punkt 3.2 „Duldung von Randbefestigun-
gen und technischen Einrichtungen“ ergänzt.  
 

7.2 Abstandsflächen der Gebäude 
Für Pultdachhäuser wurden spezielle Regelungen zu den einzuhaltenden Abstandsflächen 
abweichend von der Landesbauordnung Baden-Württemberg getroffen. Abweichend von 
den Vorgaben gemäß § 5 (7) LBO (Tiefe der Abstandsflächen) wird bei Wandflächen, die 
eine Höhe von 6,30 m überschreiten die Tiefe der Abstandsflächen auf 0,6 der Wandhöhe 
erhöht. Diese Festsetzung wurde gemäß § 9 (1) Nr. 2a BauGB im Bebauungsplan unter 
Punkt 1.7 „Abstandsflächen der Gebäude“ festgelegt. 
Nach § 74 (1) Nr. 7 LBO können auf der Ebene des Bauordnungsrechts ebenfalls andere 
als die in § 5 (7) LBO (Tiefe der Abstandsflächen) vorgeschriebenen Maße in den Örtlichen 
Bauvorschriften zu einem Bebauungsplan festgesetzt werden. 
 
Um die bauordnungsrechtliche Ermächtigungsgrundlage für die nach § 9 (1) Nr. 2a BauGB 
festgesetzte Abstandsflächenregelung zu schaffen, wird die Festsetzung 11. „Abstandsflä-
chen der Gebäude“ in den Örtlichen Bauvorschriften redaktionell ergänzt, wonach die in § 
5 (7) LBO vorgeschriebenen Maße der Abstandsflächen entsprechend der planungsrecht-
lichen Festsetzung unter 1.7 „Abstandsflächen der Gebäude“ zu erhöhen ist. 
 

7.3 Werbeanlagen 
Die Festsetzung des Standorts von Werbeanlagen wird gestrichen, da diese planungsrecht-
lich als Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO zu bewerten und demnach gemäß § 9 (1) 4 
BauGB und §§ 14 i.V.m. 23 (5) BauNVO unter Punkt 1.10 „Nebenanlagen“ festzusetzen 
sind. 
 

Die Begründung in dieser Fassung  
lag dem Beschluss des Gemeinderats  
vom                                zugrunde.  
 
Reutlingen, den 23.02.2024 Meßstetten, den 23.02.2024 
 
 
Clemens Künster Frank Schroft 
Dipl.-Ing. Regierungsbaumeister Bürgermeister 
Freier Architekt + Stadtplaner SRL  
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Begründung Bebauungsplan „In der Breite, 1. Änderung“  Anlage 1 
(rechtskräftig seit 04.12.2020) 
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Begründung Bebauungsplan „In der Breite“  Anlage 2 
(rechtskräftig seit 20.09.1996) 
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